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 SPRUCH des Monats  

 

Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. 

 

Sokrates; 468 - 399 v. Chr., griechischer Philosoph 

  

 

Was Sie interessieren kann:  

 

 
Arbeitsrecht  
 

Fristlose Kündigung wegen heimlicher Aufnahme 

eines Personalgesprächs 
  

Einem Arbeitnehmer, der zu einem Personalgespräch eingeladen wird und dieses 

Gespräch heimlich mit seinem Smartphone aufnimmt, kann wirksam fristlos gekün-

digt werden. 

 

In dem vom Hessischen Landesarbeitsgericht (LAG) am 23.8.2017 entschiedenen 

Fall hatte ein Arbeitnehmer ein Gespräch mit Vorgesetzten und dem Betriebsrat 

heimlich mit seinem Smartphone aufgenommen. Nach dem Gespräch erfuhr der 

Arbeitgeber von dieser Tatsache und sprach daraufhin eine fristlose außerordentli-

che Kündigung aus. 

 

Zu Recht, wie das LAG bestätigte. Das heimliche Mitschneiden des Personalge-

sprächs verletzte das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Gesprächsteilnehmer nach 

dem Grundgesetz. Dies gewährleiste auch das Recht auf Wahrung der Unbefangen-

heit des gesprochenen Worts, nämlich selbst zu bestimmen, ob Erklärungen nur den 

Gesprächspartnern, einem bestimmten Kreis oder der Öffentlichkeit zugänglich sein 

sollten. 

 

Bei jeder fristlosen Kündigung sind die Interessen des Arbeitnehmers und des Ar-

beitgebers im Einzelfall zu prüfen. Trotz der langen Betriebszugehörigkeit (hier 25 

Jahre)überwogen nach Auffassung des Gerichts die Interessen des Arbeitgebers. 

Der Arbeitnehmer hätte darauf hinweisen müssen, dass die Aufnahmefunktion akti-

viert war, die Heimlichkeit sei nicht zu rechtfertigen. 



 

 
Familienrecht 
 
Unzureichende Reduzierung der Erwerbstätigkeit - 

kein Elterngeld Plus 
  

Eltern, die beim Bezug von Elterngeld Plus gemeinsam den viermonatigen Partner-

schaftsbonus in Anspruch nehmen wollen, müssen beide gleichzeitig die Erwerbstä-

tigkeit auf 25 bis 30 Wochenstunden reduzieren. Wer durchgehend unverändert voll 

arbeitet und volles Gehalt bezieht, kann nicht durch eine unzulässige Reduzierung 

der Arbeits- oder Ausbildungszeit die Voraussetzungen des Partnerschaftsbonus 

herbeiführen. Dies hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) in seinem 

Urteil v. 7.11.2017 entschieden. 

 

Im entschiedenen Fall beantragten die Eltern nach der Geburt ihrer Tochter Eltern-

geld, u. a. in Form des viermonatigen Partnerschaftsbonus für den 9. bis 12. Le-

bensmonat. Die Ehefrau reduzierte ihre Erwerbstätigkeit in diesem Zeitraum von 40 

auf 30 Stunden/Woche. Der Ehemann befand sich in Ausbildung (Studium für den 

gehobenen Verwaltungsdienst), deren Umfang nach der Arbeitgeberbescheinigung 

durchgehend und unverändert 41 Wochenstunden betrug. Die Antragsstelle lehnte 

den Partnerschaftsbonus ab. Darauf machte der Ehemann geltend, dass er als Aus-

zubildender nicht als voll beschäftigt angesehen werden könne. 

 

Das LSG stellte dazu fest, dass entscheidend ist, dass die Berufstätigkeit tatsächlich 

und auch in einer rechtlich zulässigen Weise reduziert wird. Damit ließ das Gericht 

das Argument des Ehemannes nicht gelten, sein Stundenplan an der Hochschule 

umfasse nur 26 Wochenstunden und mehr mache er nicht. Da er offiziell 41 Wo-

chenstunden in Ausbildung ist und nicht zeitlich reduziert und auch durchgehend 

das volle Gehalt bekommen hat, besteht kein Anspruch auf die Partnerschaftsbo-

nusmonate für die Eheleute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sonstiges 
 
Geschenkgutscheine - möglichst zeitnah einlö-

sen 
  

Geschenkgutscheine werden häufig als Alternative zu einem "normalen" Geschenk 

gewählt und verschenkt. In der Regel handelt es sich bei den Gutscheinen um ent-

geltliche Gutscheine. Sie werden von einem Unternehmen gegen Geld erworben. 

Der Gutscheininhaber kann vom ausstellenden Händler die darauf vermerkte Dienst-

leistung oder Ware verlangen. 

 

Dabei gilt zu beachten, dass ein Gutschein ggf. einer Einlösefrist unterliegt. Diese ist 

in der Regel auf dem Gutschein vermerkt oder in den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen zu finden. Sollte das nicht der Fall sein, gilt die gesetzliche Verjäh-

rungsfrist von drei Jahren. Die Angabe einer Einlösefrist ist erlaubt, aber unwirk-

sam, wenn sie zu knapp bemessen ist. So muss dem Gutscheininhaber ausreichend 

Zeit zum Einlösen gegeben werden. Nach der Rechtsprechung sind Laufzeiten von 

weniger als einem Jahr zu kurz und damit unwirksam. 

 

Ein Name auf dem Gutschein ist für die Einlösung unerheblich, da es einem Unter-

nehmen in der Regel egal ist, wer den Gutschein einlöst. Ein Gutschein kann auch 

nicht ausgezahlt werden, es sei denn, der Aussteller des Gutscheins kann die Ware 

oder Dienstleistung nicht mehr liefern. 

 

Bitte beachten Sie! Sofern keine Befristung vermerkt und die Verjährungsfrist von 

drei Jahren abgelaufen ist, muss der Anbieter weder den Gutschein einlösen noch 

den darauf vermerkten Geldwert abzüglich seines entgangenen Gewinns erstatten. 

Diese Frist beginnt jedoch immer erst am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein 

erworben wurde. 

 


